
 

SG 31 Ges. Verbr.-schutz/ Tierseuchenr.

Landratsamt Nürnberger Land » 91205 Lauf a. d. Peg. n

Landratsamt Nürnberger Land

Herrn Sachgebiet 31.2

Oliver Huizinga Rechtsfragen des gesundheitl.
Verbraucherschutzes,

Jagd und Fischerei

   

Auskunft erteilt E-Mail-Adresse Tel. 09123 Fax 09123 i Lauf a. d. Pegnitz

09.09.2019

UnserZeichen (bitte bei Antwort angeben) Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom

Erreichbarkeit Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gerne telefonisch einen Gesprächstermin vereinbaren!

Montag: 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Dienstag bis Freitag: 7:30 Uhr bis 12 Uhr

Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes(VIG);

Antrag auf Informationsgewährung vom 13.08.2019 nach dem Verbraucherinformationsge-
setz (VIG) bezüglich des Betriebes „Rastanlage Feucht West“, Autobahn-Raststätte 4, 90592

Schwarzenbruck

Das Landratsamt Nürnberger Land erlässt gegenüber Herrn Oliver Huizinga folgenden

Bescheid

l.

1. Dem Antrag auf Informationsgewährung wird stattgegeben.

2. Die Informationsgewährung erfolgt in folgender Form:

a) Bekanntgabe der Daten derletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfun-
gen.

b) Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte, wenn Beanstandungenim Sinne von
unzulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuches (LFGB), der auf Grund des LFGBerlassenen Rechtsverordnungen und un-

mittelbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen

Union im Anwendungsbereich des LFGB vorliegen.

Die Information wird innerhalb von 14 Tage nach Zustellung dieses Bescheids an den be-
troffenen Dritten übermittelt, sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagungerfolgtist.

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheidessind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

Dienstgebäude .  Besuchszeiten Bankverbindung Stadtbus Lauf

Waldluststraße 1 Montag 7:30 — 16:00 Uhr Sparkasse Nürnberg Haltestelle Altdorfer Straße
91207 Lauf a. d. Pegnitz Dienstag 7:30 - 16:00 Uhr Nr. 240 106 526 (BLZ 760 501 01) Haltestelle Landratsamt
Telefon 09123 950-0 Mittwoch 7:30 - 12:30 Uhr IBAN DE 18 7605 0101 0240 1065 26 S-Bahn

Zentralfax 09123 950-8009 Donnerstag 7:30 — 18:00 Uhr BIC SSKNDE77XXX Linie S 1
info@nuernberger-land.de Freitag 7:30 - 12:30 Uhr Bahnhof Lauf West www.nuernberger-land.de BahnhofLauf(li. Pegnitz)



4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweise:

Falls im RahmenderInformationsgewährung Kontrollberichte herausgegeben werden, werden die

personenbezogenenDaten,die nicht den Lebensmittelunternehmerdirekt betreffen, geschwärzt

(Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem Anwendungs-

bereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetzallein
Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der

Weiterverwendung dererhaltenen Informationen durch Sie als Antragstellertrifft. Ob und wie Sie

die Informationen weiterverwenden,liegt daherin Ihreralleinigen Verantwortung undRisiko.

DerAntragsteller stellte am 13.08.2019 per Email einen Antrag auf Informationsgewährung gemäß

& 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG.

Der Antragsteller begehrt folgende Informationen:

„1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden

Betrieb stattgefunden:

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des ent-

sprechenden Kontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen“verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.

Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommensein, beantrageich die

Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig davon, wie Ihre Be-

hörde die Beanstandungeneingestuft hat (bspw. als „geringfügig“ oder „schwerwiegend‘).“

Der Antragseingang wurde mit Email vom 20.08.2019 bestätigt.

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens

berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe

der erbetenen Informationen zu äußern. Der Betroffene hat der Informationsgewährungnicht zuge-

stimmt.
Das Landratsamt Nürnberger Land ist gemäß Art. 3 Abs. 2 / Artikel 21 a Gesundheitsdienst- und

Verbraucherschutzgesetzes (GDVG)i.V.m. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich undörtlich zuständig.

Die Information wird gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt.
Die E-Mail vom 13.08.2019, mit der Sie Ihre Anfrage vom 03.07.2019 konkretisiert haben, stellt ei-

nen Antrag gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1 VIG dar. Der Antrag ist hinreichend bestimmt.
Es ist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß 8 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG bezüglich den

letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen sowie auf Herausgabe derentspre-

chenden Kontrollberichte im Falle von Beanstandungenfür den Betrieb „Rastanlage Feucht West“

Autobahn-Raststätte 4, 90592 Schwarzenbruck.

Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Informationsgewährung be-

troffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten gemäß $ 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gelegenheit ge-

geben, sich zur geplanten Informationsherausgabezu äußern.

DerBetrieb stimmte der Informationsgewährungnicht zu.

Ausschluss- oder Beschränkungsgründe greifen im vorliegendenFall nicht.
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Der betroffene Lebensmittelunternehmererhält eine Ausfertigung dieses Bescheides und kann ge-

gen diesen Bescheid Klage erheben.

Gemäß $ 5 Absatz 4 VIG hat eine Anfechtungsklage in den in $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG genann-
ten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenndie Ent-

scheidung derDritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausreichenderZeitraum zur

Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht überschrei-
ten.

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gem. & 7 Abs. 1 Satz 2 VIG kostenfrei,
der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Bayer. Verwaltungsgericht in Ansbach,

Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach

Hausanschrift: Promenade 24 — 28, 91522 Ansbach,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen! Form

erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage undallen Schriftsätzen sollen 4 Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
! Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen
entnehmenSie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebührfällig.

Mit freundlichen Grüßen   
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